Integration
Gemeinsamer Unterricht an der FES/Schwalbach als Chance für alle Kinder
Als schulformübergreifende Gesamtschule steht die individuelle Leistungsforderung und -förderung innerhalb einer heterogenen Gemeinschaft im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit.

Deshalb wollen wir auch Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Chance an unserer Schule geben. Dazu richten wir seit 1997 in jedem Jahrgang jeweils eine Klasse mit gemeinsamem Unterricht ein. In diesen lernen 3-4 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit Kindern der Regelschule. Dabei gibt es prinzipiell  keine Einschränkungen in der Art des Förderbedarfes. Auf eine lernzieldifferente Integration legen wir dabei besonderen Wert. 

Um einer angemessenen Förderung und unserem pädagogischem Anspruch gerecht zu werden, ist eine Doppelbesetzung in den Hauptfächern in der Regel notwendig. Darüber hinaus müssen Fächer mit hohem Textanteil, gefährlichen Experimenten oder Anforderungen, die aufgrund der Art des sonderpädagogischen Förderbedarfes besonders schwierig sind, sonderpädagogisch versorgt werden. Die momentane Zuweisung des Staatlichen Schulamtes mit 5 Stunden pro Kind reicht zwar nicht aus, um unserem Anspruch vollkommen gerecht zu werden. Sie ist aber die gerade noch ausreichende Basis, um dem gemeinsamen Unterricht gerecht zu werden. Bei einer weiteren Reduzierung der Zuweisung würde sich für uns die Frage nach der Fortführung des gemeinsamen Unterrichts stellen.

Unterrichtsgestaltung

· Wechsel von gemeinsamen und individualisierten Lernsituationen 

· Gemeinsame Lernerfahrungen als Grundlage für das Gefühl, angenommen zu sein

· Mit gemeinsamer Lernerfahrung beginnen, dann individualisiert daran zu arbeiten und später allen die unterschiedlichen Ergebnisse zu präsentieren.

· Methoden: Wochenplan, Stationen, Projekte, Freiarbeit, Methodenvielfalt

· Generell Unterricht im Klassenverband mit zieldifferenten Aufgabenstellungen an einem gemeinsamen Lerngegenstand.

· Äußere Differenzierung nur als Ausnahme mit dem Ziel, wieder in den gemeinsamen Unterricht einzugliedern.

· Regelmäßige Thematisierung der Bereiches „Behinderungen, Einschränkungen, Lernschwierigkeiten, Anders Sein“ im Unterricht

· Regelmäßige, kontinuierliche Elterngespräche und außerschulische Kontakte

· Regelmäßige Absprachen zwischen Regelschullehrkraft und Förderschullehrkraft

